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Unternehmensstruktur Deutschland-Schweiz 

Vorbemerkungen 

 
 
 
 
 
Motivation 
 

Absichten 

● Belieferung des Schweizer Marktes 
- Direktlieferung 
- Tochtergesellschaft, Zweigniederlassung 
- Absatzmittler (Handels-, Alleinvertreter-, 
 Lizenznehmer etc.) 

 
 
● Teilauslagerung 

- bestehendes Segment 
- neues Produkt 
- Unternehmenssupport 

 
 
● Holdingdach 

- einheitliche Leitung 
- Management 

 
 
● Generationenwechsel 
 
 
● Gewinnverlagerung ? 
 
 
● private Wohnsitznahme 
 
 
● Joint Venture, Unternehmensbeteiligung 
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Unternehmensstruktur Deutschland-Schweiz 

Vorbemerkungen 

 
 
 
 
 
Fragen 

 
 
 
 
 
● Wohin sollen die Gewinne ? 
 
 
 
 
● Wo soll der Wohnsitz sein ? 
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Unternehmensstruktur Deutschland-Schweiz 
Beibehaltung Wohnsitz in Deutschland 

 
 
 
 
 
Tochter 
 
Zweigniederlas- 
sung in Schweiz 

 
 
 
 
 
● Schweizerische Tochtergesellschaft 

- Dividendenausschüttung aus qualifizierter 
Beteiligung → keine Quellensteuer mehr 

- Lohnbezug leitende Angestellte 
 
 
● Zweigniederlassung 

- "Betriebsstättenlösung" 
- gesellschaftsrechtliche Voraussetzungen 
- Ergebnisabführungsvertrag 
- Lohnbezug leitende Angestellte 
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Unternehmensstruktur Deutschland-Schweiz 
Beibehaltung Wohnsitz in Deutschland 

 
 
 
 
 
Privat gehaltene 
Gesellschaft 

 
 
 
 
 
● Aktive Gesellschaft 
 
 
● Dividendenausschüttungen 

- wirtschaftliche Doppelbelastung 
- nicht zu empfehlen 

 
 
● Lohnbezug als leitender Angestellter 

- sofern Arbeit nicht nur im Ausland ausgeführt 
wird 

- Vorstandsmitglied, Direktor, Geschäftsführer, 
 Prokurist 
- Zeichnungsberechtigung gemäss 

Handelsregistereintrag 
- Steuerbefreiung in Deutschland unter 

Progressionsvorbehalt 
 
 
● Thesaurierung, Darlehen 
 
 
● Späterer Wohnsitzwechsel (Altersvorsorge) 
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Unternehmensstruktur Deutschland-Schweiz 
Wohnsitzverlegung in die Schweiz 

 
 
 
 
 
Privat gehaltene 
Beteiligung 

 
 
 
 
 
● Definition Wohnsitz 

- Lebensmittelpunkt 
- Achtung Vorbehalt Deutschland: 

-  ständige Wohnstätte oder 
- gewöhnlicher Aufenthalt über 6 Monate 

 
 
● Sperrfrist für Abkommensvorteile 

- laufendes Jahr plus 5 Jahre  
- deutsche Besteuerung auf aus deutschen 

Quellen stammenden Einkünften 
- Anrechnung der Schweizer Steuern 

→ Hochschleusung auf deutsches Niveau 
- Akzept oder Reduktion der deutschen 

Einkünfte 
- Thesaurierung in Deutschland 
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Unternehmensstruktur Deutschland-Schweiz 
Wohnsitzverlegung in die Schweiz 

 
 
 
 
 
Privat gehaltene 
Beteiligung 

 
 
 
 
 
● Pauschal- oder Aufwandbesteuerung 

- keine Erwerbstätigkeit (kein Lohn) 
- Besteuerung nach Lebensaufwand 
 (5-facher Mietwert) 
- keine Geltung des DBA 
- Modifikation → Geltung des DBA 

 
 
● Veräusserungsgewinne 

- Grundsatz: Besteuerungsrecht Wohnsitzland 
- Ausnahme: Sitzstaat der Gesellschaft: 

- Ansässig 5 Jahre vor Verkauf und 
- Wohnsitzstaat besteuert den 

Veräusserungsgewinn nicht 
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